






Doppeltes Jubiläum für den Fussballclub Rüttenen! 

90 Jahre Fussballclub Rüttenen und 50 Jahre Galmis Cup im Juni 2026. 

Das doppelte Jubiläum will gefeiert werden; aus diesem Grund findet am 19. Juni 2026 die 
Geburtstagsparty zum 90-jährigen Vereinsjubiläum statt (mit Livemusik) und am Samstag und 
Sonntag, 20. bzw.  21. Juni 2026 folgt direkt die Jubiläumsausgabe des legendären Galmis 
Cups inklusive der Erstausgabe des Beni Luder Cups.  
 
Wir freuen uns zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus unserer Dorfgemeinschaft an der 
Geburtstagsfeier und am diesjährigen Dorf- und Plauschturnier begrüssen zu dürfen.  

  



 

Der Familienverein Rüttenen – Bist Du schon dabei oder kommst Du noch? 

 

Auch in den ersten vier Monaten konnte der Familienverein 
Rüttenen bereits einiges an Aktivitäten zum Familienalltag 
beitragen. Besonders gefreut hat uns, dass der erste Anlass 
des Jahres – die jeweils sehr beliebte «offene Turnhalle» – 
gleich von zwei neuen Familien genutzt wurde. Ein idealer 
Anlass, um sich ungezwungen kennenzulernen, sich 
auszutauschen und zu «plöiderle», währenddessen die Kinder 
Kletterstange, Bänklirutschen oder die Hindernisse erkunden. 

 

Bereits auf zehn spannende Jahre kann der Verein 
zurückblicken. Weitere unzählige Jahre sollen folgen, aber 
dafür brauchen wir auch eure aktive Unterstützung, um die 
Vereinsarbeit zu tragen und u.a. auch ein abwechslungs- 
reiches Programm zu gestalten. 
So ist das Weiterbestehen des Vereins im Moment leider noch am Wackeln… 

 

Zumindest für dieses Jahr sind die Anlässe noch geplant, unter anderem erwartet euch das 
Ponyreiten, ein Skateboard-Kurs, ein Anlass für die Mamis und Vieles mehr. 
So freuen wir uns weiterhin auf neue Mitglieder, auf neue Ideen und kreative Köpfe!  
Das Jahresprogramm findet ihr wie immer auf unserer Homepage! 

 

 

      
Samariterverein Rüttenen 
 
 
 
 Eindrücke von einem Sanitätsdienst 
 
Mittwochmorgen 07.30 Uhr Turnhalle Schulsporttag 
 
Anwesend ca. 350 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe 
 
Die erste Handlung unsererseits ist, den Sanitätsposten einzurichten mit Material, welches wir für 
Sportanlässe benötigen. Wie Crash Ice, Kühlflüssigkeit, elastische Binden, Plaster und Salben usw. 
 
Der 1. Patient kommt: Oh, die armen Finger        ….Beim Volleyballspielen hat es einer Schülerin an 
der rechten Hand die Finger nach hinten überdreht. 
Wir kühlen mit Crash Ice und anschliessend wird der verletzte Finger mit einem gesunden Finger 
zusammen getapt. Die Patientin bekommt noch Arnika-Chügeli zur besseren Heilung. Zuletzt noch es 
Täfeli und die Patientin zieht von dannen. 
 
Der nächste Patient: Der Schüler hat eine Schürfwunde vom Hallenboden. Die Wunde wird gereinigt, 
desinfiziert, mit Wundgel versorgt und mit einem Pflaster abgedeckt………und so geht es den ganzen 
Tag weiter, mal dies, Mal das. 
 
Wir brauchen dringendst neu Samariterinnen und Samariter, die uns bei solch interessanten und 
herausfordernden Sanitätsdiensten unterstützen. 
 
 
 
Meldet euch bei: Catherine Luder Tel. 079 460 46 13 
 

  Gisela Schmitter Tel 079 440 88 60 
 

 
 
Bericht von Gisela Schmitter und Catherine Luder 
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Liebe Rüttenerinnen und Rüttener 
 
In der Bürgergemeinde Rüttenen läuft aktuell so Einiges. Gerne möchten wir Sie kurz über die wichtigsten Geschäfte 
informieren: 
 
Gebäude Kirchstrasse 3 
In der Nacht auf Freitag, den 2. August 2024, kam es an der Kirchstrasse in Rüttenen zu einer Explosion in einer 
Parterrewohnung eines zweistöckigen Mehrfamilienhauses. Infolge der Explosion gerieten die betroffenen Wohnungen 
in Vollbrand, wobei Trümmerteile rund um das Gebäude verstreut wurden. Vier Wohnungen wurden dabei so stark 
beschädigt, dass sie als einsturzgefährdet eingestuft und vollständig zurückgebaut werden mussten. 
Die Rückbauarbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Einige Leserinnen und Leser mögen der Ansicht sein, dass 
dieser Prozess sehr lange gedauert hat. Gerne erläutere ich Ihnen in Stichworten die Gründe dafür: 

• Ausschreibungen für Architektur- und Handwerkerleistungen; 
• Unterbruch der Asbestsanierung nach zwei Wohnungen aufgrund akuter Einsturzgefahr und anschliessende 

Neubeurteilung; 
• Auszahlung der Versicherungsleistungen durch die SGV erst rund eineinhalb Jahre nach dem Ereignis; 
• Notwendige Rodungsarbeiten sowie Erstellung einer Baupiste, damit schwere Fahrzeuge die Baustelle 

erreichen konnten; 
• Mehrmalige Neubeurteilung der Arbeiten durch Architekturbüro und Bürgerrat 

 
Die Kosten für die erforderlichen Rückbauarbeiten belaufen sich auf rund CHF 250'000.–.  
Demgegenüber beträgt die unmittelbar verfügbare Entschädigung der Solothurnischen Gebäudeversicherung (SGV) 
lediglich rund CHF 90'000.–.  
Daraus ergibt sich bereits für den Rückbau eine Finanzierungslücke von rund CHF 160'000.–. 
Ein sofortiger Wiederaufbau würde zusätzliche erhebliche Investitionen auslösen.  
Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei älteren Liegenschaften die Versicherungsleistungen nicht in jedem Fall den 
vollständigen Neubauaufwand decken.  
Gemäss den Grundsätzen der SGV richtet sich die Entschädigung nach dem versicherten Wert und dem Zustand des 
Gebäudes; bei älteren oder stark entwerteten Objekten kann dies zu deutlich tieferen Leistungen führen als die 
tatsächlichen Wiederherstellungskosten.  
 
Die Bürgergemeinde verfügt derzeit nicht über die finanziellen Mittel, um neben den ungedeckten Rückbaukosten auch 
einen wirtschaftlich tragbaren Wiederaufbau zu finanzieren.  
Zusätzlich bestehen bereits erhebliche Belastungen aus dem laufenden Projekt an der Feldstrasse. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde bei der SGV ein Gesuch um Fristerstreckung bis zum 2. August 2034 eingereicht 
(maximal 10 Jahre ab Schadensfall zulässig). Dieses Gesuch wurde von der SGV Anfang 2026 bewilligt. 
Damit bleibt die Möglichkeit gewahrt, weitere Lösungsvarianten vertieft zu prüfen, die laufende Ortsplanungsrevision 
einzubeziehen sowie zu einem späteren Zeitpunkt die verbleibende Versicherungsleistung in der Höhe von rund CHF 
188'000.– geltend zu machen.  

Instandstellung Wasserleitungen 
Wie Ihnen sicher bekannt ist, betreibt die Bürgergemeinde Rüttenen die Wasserversorgung für die Einwohner des 
Dorfes.  
Zusammen mit der Einwohnergemeinde wurden seit 2024 die Wasserleitungen an der Schulstrasse, Sternengässli, 
Hubelstrasse sowie Flurstrasse saniert.  
Diese Sanierungsarbeiten wurden im Frühling erfolgreich abgeschlossen. Die Bürgergemeinde erhofft sich damit, einen 
merklichen Rückgang von Wasserrohrleitungsbrüchen zu erzielen. Auch der Wasserverlust konnte nach ersten 
Erkenntnissen merklich verringert werden. 
In diesem Jahr sollte eine weiter wichtige Leitung saniert werden. Die Wasserleitung in der Galmisstrasse zwischen 
Schulstrasse und Höhe Fussballplatz. Diese Arbeiten erfolgen durch das Amt für Tiefbau und werden begleitet durch 
das Ingenieurbüro Emch und Berger. 
 
Überbauung Feldstrasse 
Die Bürgergemeinde Rüttenen ist Eigentümerin der Parzelle GB-Nr. 321 an der Feldstrasse/Hauptstrasse. Dieses 
Grundstück war Bestandteil des rechtskräftigen Gestaltungsplans Vicehubel aus dem Jahr 2004 (RRB Nr. 1615 vom 
17. August 2004). Trotz einer Fläche von 2’571 m² blieb die Parzelle bis heute unbebaut. Sie befindet sich in der 
dreigeschossigen Wohnzone W3 mit einer Ausnützungsziffer (AZ) von 0.55. 
Im Jahr 2014 entwickelte die Bürgergemeinde das Leitbild «Bürgerland und Baulandvergabe». Als grösste 
Baulandbesitzerin in Rüttenen hat sie seither durch eine gezielte Vergabe von Bauland im Baurecht einen positiven 
Beitrag zur Entwicklung der Einwohnergemeinde geleistet. 
Nach Vorliegen des genehmigten Gestaltungsplans wurden die Projektarbeiten in Zusammenarbeit mit dem 
Architekturbüro «ssm-Architekten» wieder aufgenommen und intensiviert. Inzwischen sind die planerischen Arbeiten 
abgeschlossen, und die Projektkosten liegen mit der erforderlichen Genauigkeit vor. Auch die Gespräche mit Banken 
zur Finanzierung konnten erfolgreich geführt werden. 
An der Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2025 genehmigte die Bürgergemeinde den Verpflichtungskredit, womit 
das Baugesuch eingereicht werden konnte. 
Die Umrisse des geplanten Gebäudes wurden auf der Parzelle 321 mittels Profile sichtbar gemacht. Diese werden – 
wie bereits beim Gestaltungsplan – länger als ursprünglich vorgesehen, stehen bleiben. Grund dafür ist eine 
Einsprache, die innerhalb der Auflagefrist bei der Baukommission Rüttenen eingereicht wurde. 
Infolge dieser Einsprache verzögert sich der Baustart auf unbestimmte Zeit. Für die Behandlung des Geschäfts hat die 
Bürgergemeinde einen Rechtsbeistand beigezogen. 
 
Ortsplanungsrevision 
An der letzten Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde wurden auch Stimmen laut, welche die aktuelle 
schlechte Finanzsituation der Gemeinde begründet in der fehlenden Freigabe von Bauland durch die Bürgergemeinde 
sehen. 
Gerne möchte ich Ihnen daher einige Punkte aus dem gültigen Leitbild «Bürgerland und Baulandvergabe» zitieren: 
 
Strategische Leitsätze (Auszug) 
Die BG will eine verantwortungsbewusste Bodenbesitzerin sein. 
Sie nimmt Kenntnis von den übergeordneten Entwicklungen in Sachen Raumplanung (Bund und Kanton). Das künftig 
verfügbare Bauland ist limitiert. Eine Ausdehnung ist wenig wahrscheinlich. Sie muss deshalb für die nächsten 10 – 25 
Jahre mit ihren heute noch verbleibenden Bauzonenflächen im Umfang von 16 594 m2 haushälterisch umgehen. Die 
BG zeigt in den strategischen Leitsätzen auf, wie sie künftig mit ihrem Bauland umgehen will. Bis eine breit abgestützte 
und nachhaltige Baulandstrategie vorliegt, gibt sie keine Bauland-parzellen mehr an Interessenten ab 
(Abgabemoratorium).  
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Die BG will frühzeitig die Zusammenarbeit mit der Einwohnergemeinde suchen. 
Die BG stimmt ihre künftige Strategie mit den (räumlichen) Entwicklungsvorstellungen der Einwohnergemeinde ab. 
Nach kantonalem Planungs- und Baugesetz ist der Gemeinderat Planungsbehörde. Die BG geht aktiv auf die 
Verantwortlichen der Einwohnergemeinde zu und sucht nach gemeinsamen, langfristig tragfähigen und umsetzbaren 
Lösungen. 
 
Die BG will gezielt am Bodenmarkt teilnehmen. 
Rüttenen will weiterhin eine attraktive Wohngemeinde in der Agglomeration Solothurn bleiben. Deshalb will die BG die 
Entwicklung der beiden Gemeindekörperschaften durch den Kauf und die Abgabe von (Bau-) Land positiv beeinflussen. 
Für die Zukunft will sich die BG Handlungs-spielräume sichern. Deshalb ist sie offen für Landverhandlungen. 
Bedingung ist, dass der Verhandlungsgegenstand mit den Zielsetzungen der Baulandstrategie kompatibel ist. 
Diesbezügliche Sondierungsgespräche können mit der Einwohnergemeinde und mit Dritten geführt werden. Auch 
unkonventionelle Ideen haben Platz, wie beispielsweise ein flächengleicher Bauzonentransfer (Abtausch von Bauland 
gegen Reservezonenland), wenn dadurch für alle Beteiligten bessere Lösungen erzielt werden können. 
 
Die BG will neue Kriterien im Umgang mit den verbleibenden Bauzonen definieren. 
In Anbetracht der schwindenden Ressourcen kann sich die BG keinen ungebremsten Landverbrauch mehr leisten. 
Künftig muss sie effizienter bauen oder bauen lassen. Es gilt generell neue Kriterien insbesondere hinsichtlich 
Überbauungsart, Dichte und Siedlungs-qualität zu definieren. Deshalb überprüft die BG ihre bisherigen 
Planungsvorstellungen und passt sie den neuen Anforderungen an. 
 
Umsetzung 
Die Strategie der Bürgergemeinde ist mit den räumlichen Vorstellungen der Einwohnergemeinde abzustimmen. 
Eventuelle Änderungen an der Zonenordnung bedürfen einer ganzen oder teilweisen Revision der Ortsplanung. Dafür 
zuständig sind nach Planungs- und Baugesetz die Organe der Einwohnergemeinde. 
Strategiediskussionen und Ortsplanungsrevisionen müssen sorgfältig vorbereitet und breit abgestützt werden. Die 
wesentlichen Akteure sind rechtzeitig einzubeziehen. Das sind in der Regel zeitaufwändige Prozesse. Die BG 
berücksichtigt in ihren Überlegungen den Zeitfaktor. In einem ersten Schritt fokussiert die BG ihr Handeln auf einen 
überblickbaren Zeithorizont von ca. fünf Jahren. In diesem Zeitfenster fallen übergeordnete Entscheidungen 
(Kantonaler Richtplan, Ortsplanungsrevision), welche die weiteren Schritte der BG mehr oder weniger stark 
beeinflussen werden. Bei allen Abhängigkeiten von anderen Entscheidungsträgern gilt es, die eigenen Freiheitsgrade 
zum Handeln zu erkennen und diese in Form von Massnahmen festzuhalten sind jeweils Grundsatzentscheide des 
Bürgerrates bzw. der Bürgergemeinde-versammlung notwendig. 
 
Nächste Schritte 
Der Bürgergemeinde liegt eine Offerte in Höhe von CHF 80'000.– für die Erarbeitung einer Bebauungsstudie über das 
vorhandene Bauland vor. Nach einem ersten Austausch mit dem Amt für Raumplanung kann sich der Kanton eine 
Beteiligung an diesen Kosten vorstellen. 
Als Resultat soll ein Strategiepapier «Siedlungsentwicklung» vorliegen, welches konkrete Aussagen zur kurz-, mittel- 
und langfristigen Nutzung sowie Bebauung des im Besitz der Bürgergemeinde befindlichen Baulands liefert. Also: 
Welche Flächen werden wann, wie und in welchem Umfang bebaut. 
 
Ein erstes Gespräch zwischen Vertretern der Einwohner- und der Bürgergemeinde ist in Kürze vorgesehen. 
 
Für weitere Auskünfte zu unseren Vorhaben können Sie sich jederzeit an ein Mitglied des Bürgerrats oder an den 
Verfasser dieses Artikels wenden.  
 
 
Ivan Schmitter, Präsident Bürgergemeinde Rüttenen 
 

Rüttener Finanzen - weiterhin ein Problemfall
Die vergangene Budget-Gemeindeversammlung hat uns klar gemacht, wie es um unsere 
Gemeindefinanzen steht. Zwar wurde einer Steuererhöhung zugestimmt. Jedoch nicht wie 
vom Gemeinderat beantragt auf 130%, sondern lediglich auf 125% der Staatssteuer. Ob 
diese Erhöhung ausreicht, die Gemeindefinanzen wieder ins Lot zu bringen, darf 
bezweifelt werden. 

Die an der kommenden Gemeindeversammlung 
zu genehmigende Rechnung zeigt kein rosiges 
Bild. So rutschen wir zusehends in eine hohe 
pro Kopf Verschuldung. Lässt sich diese Ten-
denz nicht aufhalten, droht eine Intervention des 
Kantons und Rüttenen würde ein grosses Mass 
an Eigenständigkeit verlieren.
Leider geht die Zunahme der steuerzahlenden 
Bevölkerung  nicht mit steigenden Kosten  ein-
her. Folglich kommen wir nicht um griffige Spar-
massnahmen herum. Da sind Kreativität und 
Kompromisse gefragt.

Inwieweit sich in Kooperation mit anderen Ge-
meinden Synergien nutzen und somit Kosten 
sparen liessen, wäre bestimmt prüfenswert. Eine 
Vollausstattung kleinerer Gemeinden mit Verwal-
tung, Gemeinderat, Kommissionen, Feuerwehr, 
Werkhof, EDV-Infrastruktur usw. ist nur schwer 
finanzierbar. So werden auch in unserem Kanton 
zusehends Gemeindefusionen diskutiert und 
auch vollzogen.
Sollte sich Solothurn zu einem neuen diesbe-
züglichen Anlauf durchringen, dürfte Rüttenen 
diesmal nicht im Abseits stehen. 
Das Beispiel der gemeinsamen Schulstrukturen 
Langendorf, Oberdorf und Rüttenen (GESLOR) 
zeigt, dass auch mit einem Zusammenschluss 
die Eigenständigkeit gewährt bleiben kann. Auch 
im Verbund mit anderen Gemeinden liesse sich 
unsere dörfliche Charakteristik bewahren.

Noch vor der Gemeindeversammlung stehen ge-
wichtige Anliegen am 14. Juni zur Volksabstim-
mung an. Allen voran die unsägliche SVP- Initia-
tive, welche die Zuwanderung radikal einschrän-
ken will. Deren Annahme hätte zur Folge, dass 
zahlreiche Abkommen mit der EU aufgehoben 
werden müssten. Angesichts der derzeitigen 
Weltlage ein gefährliches Unterfangen. Braucht 
doch die Schweiz zuverlässige Partner und die-
se sind ausserhalb der EU schwer zu finden.

Auch der wirtschaftliche Schaden ist nicht ab-
sehbar. Ohne die Zuwanderung würden zahlrei-
che Branchen, wie das Gesundheitswesen, die 
Gastronomie oder auch die Bauwirtschaft und ei-
nige Industriezweige kollabieren.
Die Verschärfung der Zivildienstverordnung ist 
ein fataler Rückschritt. Dabei wären Bereiche 
wie Alters-und Pflegeheime, Spitäler, Schulen 
und auch die Landwirtschaft betroffen, wo Zivil-
dienstleistende unverzichtbare Dienste leisten.
Auf kantonaler Ebene steht eine Verfassungsän-
derung an, welche den Kantonsrätinnen wäh-
rend ihres Mutterschaftsurlaubes eine Stellver-
tretung ermöglicht. Damit verbunden ist auch die 
gesetzliche Anpassung.

.

Thomas Bitterli, Sonnhaldenweg 11
Tel. 032 622 89 78
thombit@bluewin.ch

Abstimmungsparolen, 14. Juni

Eidgenössische Vorlagen:
• SVP-Chaosinitiative  NEIN
• Änderung Zivildienstgesetz  NEIN
Kantonale Vorlagen:
• Änderung Kantonsverfassung: JA
• Änderung Kantonsratsgesetz: JA
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Lösungen. 
 
Die BG will gezielt am Bodenmarkt teilnehmen. 
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Als Resultat soll ein Strategiepapier «Siedlungsentwicklung» vorliegen, welches konkrete Aussagen zur kurz-, mittel- 
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Welche Flächen werden wann, wie und in welchem Umfang bebaut. 
 
Ein erstes Gespräch zwischen Vertretern der Einwohner- und der Bürgergemeinde ist in Kürze vorgesehen. 
 
Für weitere Auskünfte zu unseren Vorhaben können Sie sich jederzeit an ein Mitglied des Bürgerrats oder an den 
Verfasser dieses Artikels wenden.  
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Finanzen ordnen – Zukunft ermöglichen 

Geschätzte Rüttenerinnen und Rüttener 

Die Jahresrechnung 2025 schliesst mit einem Defizit von über 
CHF 300’000 ab und liegt damit deutlich unter den Erwartungen. Die 
Hauptgründe sind Mehrausgaben in vorgegebenen Bereichen, auf die 
die Gemeinde nur begrenzt Einfluss hat. Höhere Steuereinnahmen 
konnten das Ergebnis zwar dämpfen, eine Trendwende bedeuten sie 
jedoch nicht. 

Die Konsequenz ist klar: Die Sanierung der Gemeindefinanzen hat 
derzeit Vorrang vor einem Ausbau von Leistungen. Eine konsequente 
Ausgabenpolitik ist zwingend, um den finanziellen Handlungsspiel-
raum der Gemeinde wiederherzustellen. 

Gleichzeitig gilt es, die langfristige Entwicklung Rüttenen aktiv zu steu-
ern. Die Ortsplanung setzt dafür den Rahmen, entscheidend bleibt je-
doch die Verfügbarkeit von Bauland. Gespräche mit Grundeigentüme-
rinnen und Grundeigentümern sind im Gang. Gemeinsam mit der Bür-
gergemeinde als grösster Baulandbesitzerin braucht es eine klare 
Strategie für ein massvolles und nachhaltiges Wachstum. 

Rüttenen lebt vom Engagement seiner Einwohnerinnen und Einwoh-
ner. Wenn auch Sie sich einbringen möchten, melden Sie sich bei Beat 
Affolter (Tel. 032 685 30 17, E‑Mail: beat.affolter@gawnet.ch). 
Eine Parteimitgliedschaft ist nicht erforderlich. 

Nur gemeinsam sichern wir die Zukunft unserer Gemeinde. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen eine angenehme und er-
folgreiche zweite Jahreshälfte. 

Die Mitte Rüttenen 
Beat Affolter, Präsident 

 
 
Schweizerische Volkspartei 
SVP Rüttenen 
 

 

Schweizerische Volkspartei SVP www.svp-ruettenen.ch 
Ortspartei Rüttenen info@svp-ruettenen.ch 
PC-Konto: 60-748389-7 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Rüttenen 
 
Die EU erlässt pro Jahr etwa 2500 Rechtsakte (Stand Jahr 2024) oder ändert bestehende 
ab. Nach den neuen EU-Verträgen hätte die Schweiz, nach einer Schätzung von Finanz 
und Wirtschaft, 350 davon automatisch übernehmen müssen. Dies hätte eine Kostenfolge 
im unteren einstelligen Milliardenbereich gehabt. Ausserdem könnte die Schweiz nicht mehr 
eigenständig entscheiden, welche Gesetze übernommen werden sollten und welche nicht. 
Die Schweiz hat dabei keine handfeste Mitbestimmung der Gesetze, da es kein EU-Mitglied 
ist. Noch schlimmer ist jedoch, dass die Schweiz bei Nichtübernahme der EU-Regulierung 
sanktioniert werden kann. Dies schwächt eine der wichtigsten Erfolgsfaktoren der Schweiz, 
die direkte Demokratie. Ebenso würde ein erfolgreiches Referendum gegen ein Gesetz, 
Sanktionen der EU nach sich ziehen. Dies ist nicht nachhaltig für die direkte Demokratie. 
 
Weiter wird mit den neuen EU-Verträgen die Zuwanderung noch verstärkt, mit dem 
erleichterten Familiennachzug könnten Nichterwerbstätige aus Drittstaaten einfach in die 
Schweiz einreisen. Dies würde die bereits hohe Zuwanderung noch verschärfen. 
 
Der wirtschaftliche Nutzen der Bilateralen III ist zudem sehr gering. Schätzungen gehen 
davon aus, dass in den nächsten 20 Jahren das BIP pro Jahr nur um 0.08 Prozent höher 
wäre, mit den EU-Verträgen. Für diesen kleinen Anstieg, sollten wir unsere politische 
Eigenständigkeit nicht von Brüssel diktieren lassen. 
 
Zusammengefasst sind die EU-Verträge sehr nachteilig für die Schweiz ausgelegt und mit 
einer gelebten direkten Demokratie nicht zu vereinbaren – deshalb Nein zu diesen 
Verträgen. 
 
Nachteile der Bilateralen III 
 

• Schwächung der direkten Demokratie 
• Automatische Übernahme ausufernder EU-

Bürokratie aus Brüssel 
• Unkontrollierter Familiennachzug auch aus 

Drittstaaten 
• Unsichere Stromversorgung, durch die 

Integration in die europäische Energie- und 
Dekarbonisierungspolitik 

• Wirtschaftlicher Nutzen für die Schweiz gering 
• Kohäsionsbeitrag von jährlich 350 Mio an die EU 

ohne zu bestimmen wohin das Geld geht 
 
 
Nicola Isch 
Präsident SVP Rüttenen 
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Sozialdemokratische Partei 
Rüttenen 



 

Aus dem Kantonsratszimmer 
 
 
Liebe Rüttenerinnen, liebe Rüttener 
 
Vor gut einem Jahr durfte ich als neu ge-
wählter FdP-Kantonsrat erstmals an einer 
Session teilnehmen. Zu Beginn der Legis-
latur wurden die Kommissionen besetzt 
und die neuen Mitglieder in die parlamen-
tarische Arbeit eingeführt. Meine Wahl in 
die Finanzkommission ermöglicht mir seit-
her einen vertieften Einblick in die Kan-
tonsfinanzen und die Möglichkeit, gezielt 
mitzugestalten.  
Die Ausrichtung der FdP-Fraktion ist 
klar: Wir stehen für liberale Werte, Ei-
genverantwortung, gezielte Investitio-
nen in Infrastruktur und Bildung sowie 
eine solide Finanzpolitik. 
An den Ratsbetrieb musste ich mich zu-
nächst gewöhnen. Die Kantonsverwaltung 
erarbeitet die Anträge zwar detailliert und 
nachvollziehbar, dennoch wird im Rat 
auch über eigentlich unbestrittene Themen 
ausführlich debattiert – Parlament kommt 
schliesslich von «parlare». Zudem behan-
deln wir zahlreiche Aufträge, die von ein-
zelnen oder mehreren Kantonsräten einge-
reicht werden. FdP-intern bestimmen wir 
für jedes Geschäft einen «Leader», der die 
Position unserer Fraktion vertritt. Erfreu-
lich ist die hohe Präsenz: Meist sind über 
90% der Kantonsratsmitglieder anwesend. 
 
Die intensivsten Diskussionen im Kantons-
rat gab es bei Themen rund um Ausgaben, 
Investitionen und Sparmassnahmen. 
 
Das vom Kantonsrat beschlossene Spar-
paket wurde leider teilweise wieder aufge-
schnürt. Einzelne Sparbeschlüsse wurden  

 
zurückgenommen, wobei die Anträge vor 
allem von linken Ratsmitgliedern gestellt 
wurden, nachdem die SNB-Ausschüttung 
zugunsten der Kantone bekannt wurde. 
Die FdP war dezidiert gegen die nachträgli-
che «Aufschnürung» des Sparpaketes.  
Verschiedene aus Sicht der FdP sinnvolle 
Investitionen wurden beschlossen. Der 
Neubau des Polizeigebäudes in Oensingen 
wurde vom Volk genehmigt, während die 
geplanten Investitionen in den Bahnhof So-
lothurn an der Urne scheiterten. 
 
Die Finanzlage des Kantons entwickelt 
sich sehr erfreulich. Der Abschluss 2025 
fiel dank der SNB-Ausschüttung und höhe-
rer Steuereinnahmen deutlich besser aus 
als erwartet. 
 
Trotz dieser positiven Entwicklung müssen 
wir die Finanzen weiterhin sorgfältig im 
Auge behalten. Der Kanton hat strukturelle 
Defizite, und die Verschuldung könnte wie-
der steigen. Eine nachhaltige Stabilisierung 
erreichen wir durch konsequente Ausga-
bendisziplin und nötigen Reformen. 
Steuerpolitik ist immer auch Standortpoli-
tik. Wir wollen Solothurn als attraktiven 
Wohn- und Wirtschaftskanton weiter stär-
ken. 
 
Ich danke allen für ihre Unterstützung und 
stehe gerne für Fragen und Anregungen zur 
Verfügung. Allen Rüttenerinnen und Rütte-
nern wünsche ich einen schönen Sommer. 
 
 
Für den Vorstand der FDP.Die Liberalen, 
Rüttenen, Markus Boss, Kantonsrat 
 



E I N W O H N E R G E M E I N D E  R Ü T T E N E N
Schulstrasse 1 — 4522 Rüttenen — 032 622 50 06 — ruettenen.ch

save the date

Nächste Gemeinde-

versammlung

Montag 14.12.2026

Wir wünschen Ihnen 
eine schöne  
und erlebnisreiche 
Sommerzeit!


